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RS OGH 1985/4/15 Bkd110/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.04.1985

Norm

DSt 1872 §2 C4

RAO §11

Rechtssatz

Ein Rechtsanwalt, der trotz gegenteiliger Versicherung gegenüber seinem Klienten als Privatbeteiligtenvertreter die

Hauptverhandlung nicht verrichtet, macht sich der Disziplinarvergehen der Berufsp:ichtenverletzung und der

Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes schuldig.
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